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Mitunternehmertum

Bundespräsident Horst Köhler setzt sich ein für die alte BVMW-Forderung Sozialpartner-schaft in der mittelständischen Wirtschaft: also Respekt vor gegenseitiger Leistung auch in Form Vermögensbildung der Arbeitnehmer durch Beteiligung am Betriebsvermögen. Natürlich unter der Voraussetzung Risikobereitschaft auf beiden Seiten. Das Risiko einer Beteiligung am Betriebsvermögen ist allemal für Arbeitnehmer größer, weil er im Insolvenzfall doppelt verliert: Arbeitsplatz und Vermögen.

Nach dem BVMW-Mittelstands-Ehrenkodex sind Mitarbeiter stets Mitunternehmer, als Mitplaner daher in der Mitverantwortung für unternehmerischen Erfolg. In mittelständischen Familien- und Kleinbetrieben ist solch Mitunternehmertum in ehrlicher Sozialpartnerschaft bis heute selbstverständlich. Flexible Partnerschaft zwischen Unternehmer und Belegschaft ist längst Überlebensnotwendigkeit im immer härter werdenden globalen Wettbewerb. Das nicht- regional-unternehmensbezogene heutige Tarifrecht erschwert Mitunternehmertum und betriebliche Mitverantwortung der Belegschaft, verhindert Risikomanagement im Betrieb mit dem Ziel der Vermögensbildung der Arbeitnehmer. Im Fall existentieller Bedrohung des Unternehmens und einer Zweitdrittel-Zustimmung der Belegschaft zum befristeten Verzicht auf Lohn oder die 35-Stunden-Woche ist das Günstigkeits-Prinzip – zum Erhalt der Arbeitsplätze – erfüllt. Ohne Widerspruchsrecht betriebsferner Gewerkschaftszentrale. Auch ist nicht einzusehen, dass nur gewerkschaftseigene Fonds das geeignete Instrument zur Vermögensbildung von Arbeitnehmern.

Es gibt inzwischen viele Modelle privater Vermögensbildung in mittelständischen Unternehmen, auch für einkommensschwächere Schichten, vor allem einer Beteiligung von Arbeitnehmern am Betriebsvermögen. Sei es durch Belegschaftsaktien, durch Lohnanteile für betriebliche Altersvorsorge, Prämiensysteme bei gemeinsam erreichten geschäftlichem Erfolg, hälftige staatliche Subventionierung von Mitarbeiterbeteiligungen im 624-DM/310 EUR-Gesetz, Stundungs- und Finanzierungshilfen nach dem 5.Vermögensbildungsgesetz, betriebseigene Selbsthilfeaktionen, Stiftungs-Lösungen, Arbeitszeitkonten und schließlich auch den Management- und Mitarbeiter-Buy-Out wie gerade in Ostdeutschland mit Erfolg durch Arbeitnehmer-Existenzgründer vielfach geschehen. Etwa im Leuna-Dreieck oder im Fall der IMO/Industriemontage Leipzig.

Das wohl Wertvollste, was die DDR in den Einigungsprozess eingebracht hat, sind ihre Menschen mit all ihrer Freiheitssehsucht, ihren Erfahrungen der Improvisation unter schwierigsten Bedingungen, ihrer gelebten politischen und sozialen Solidarität in Abwehr – auch mit Schweijk-Listen – von Diktatur und kommunistischer Staatsallmacht. Trotz aller gegenteiligen Pessimismus-Klagen ist in den letzten 15 Jahren in Ostdeutschland ein neuer innovativer Mittelstand vieler Kleinfirmen und Dienstleister entstanden, unter anderem in Umwelt- und Biotechnologie, IT-Branche und Logistik – mit Arbeitnehmer-Aussteigern aus gewohnter Großfirmen-Karriere volkseigener Betriebe. Alle diese auch auf Weltmärkten erfolgreichen mittelständischen neuen ostdeutschen Klein-Firmen pflegen aus Überzeugung Mitunternehmertum und breitestmöglichste Beteiligung ihrer Belegschaft am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dies ist Vorbild für viele westdeutsche Firmen.
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